






Anhang A1

Leistungsbegrenzung 

Herstellererklärung zur Leistungsabgabe der Photovoltaikanlage  
am Netzanschlusspunkt 

Bei dem PV-Anlagen-Speichersystem des Typs 

 ist eine ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzüberlastung durch 
den Netzbetreiber möglich. Die Pflicht nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 oder § 9 Abs. 1 S. 2 
Nr. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) ist erfüllt. 

 ist eine ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzüberlastung durch 
den Netzbetreiber nicht möglich. Es kann jedoch sichergestellt werden, dass die ins 
Netz eingespeiste Leistung der angeschlossenen PV-Anlage am Netzanschlusspunkt 
auf einen einstellbaren Wert von 

 50 Prozent (PV-+650326 9 )( 4/7&  60 Prozent (PV-Anlagen > 30 kWp)

ihrer installierten Leistung begrenzt wird. 

Bei einer Einspeiseleistung am Netzanschlusspunkt größer

 50 Prozent (PV-+650326 9 )( 4/7&  60 Prozent (PV-Anlagen > 30 kWp)

der installierten Leistung wird die PV-Leistung am Wechselrichterausgang soweit abge-
regelt, dass die eingestellte Leistung am Netzanschlusspunkt nicht überschritten wird. 
Die Regelung erfolgt innerhalb des nach VDE-AR-N 4105 vorgegebenen 10-Minuten-
Mittelwertes. 

(Ort und Datum) Unterschrift / Stempel Hersteller, Händler 
oder Installateur 

Fronius Symo Hybrid mit Fronius Solar Battery
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Anlage zum Antrag auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der VwV 
netzdienliche PV-Batteriespeicher des Ministeriums für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft 

Händler- oder Herstellererklärung zum lastmanagementfähigen 
Elektrofahrzeugladepunkt

Hiermit bestätigt die Firma 

dass mit dem PV-Speichersystem des Typs 

ein neuer lastmanagementfähiger Elektrofahrzeugladepunkt installiert wird.  

Standort des Elektrofahrzeugladepunktes: 

Strasse  

PLZ Ort  

(Ort und Datum) Unterschrift / Stempel Hersteller, Händler 
oder Installateur 

Fronius Symo Hybrid 3.0, Symo Hybrid 4.0, Symo Hybrid 5.0 *

*) Hinweis: Bei Verwendung von PV-Systemen mit Fronius Symo Hybrid ist das Kriterium "lastmanagementfähig/
netzdienlich" beim Laden von Elektrofahrzeugen erfüllt. Das Energiemanagement des PV-Systems priorisiert die
Energieherkunft beim Laden der Elektrofahrzeuge wie folgt:

1. Ausreichend PV-Erzeugung für die Ladung: Strombezug aus PV-Anlage
2. PV-Leistung reicht nicht vollkommen aus: Strombezug aus PV-Anlage und Speicher
3. Keine PV-Erzeugung: Strombezug aus Speicher
4. Keine PV-Erzeugung, leerer Speicher: Strombezug aus Netz




